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RS OGH 1979/9/25 4Ob8/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1979

Norm

ABGB §1491

TirKollV für Gutsangestellte §25

Rechtssatz

Zur Einhaltung der Verfallsfrist genügt es, wenn der Dienstnehmer gegenüber seinem Dienstgeber Ansprüche auf

kollektivvertragliche Entlohnung geltend macht, auch wenn diese Ansprüche zunächst auf einen anderen KollV

gestützt werden.
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4 Ob 8/79
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